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Vermögensverwaltungsauftrag
Zwischen den Unterzeichneten
-
Auftraggeber - 

und
XY SA, Via xxxx, Ort, rechtsgültig vertreten durch Herrn XXXXXXXXXX, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelzeichnungsberechtigung
-
Beauftragter –

wird der folgende Vermögensverwaltungsauftrag vereinbart und abgeschlossen 
1.
Umfang der befugnisse des vermögensverwalters (Nicht zutreffendes streichen)

□ Verwaltungsrat / alleiniger Verwaltungsrat/ 

    Stiftungsrat

□ Geschäftsführende Vollmacht

□ Generalvollmacht

□ ………………………………………..

der Gesellschaft ……………………………..…………………………………………..


der Bankverbindung(en) Nr: …………………………………………….


beim folgenden Institut: ……………………………………………………………………………………


Die Übertragung der Aufgaben an Dritte ist ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber verlange das. In diesem Falle ist die Übertragung unter Punkt 7) des vorliegenden Vertrages einzufügen. 
2.
Bestimmung der anlageziele  (angaben der währung und struktur sind obligatorisch)
Durch den vorliegenden Auftrag ist der Beauftragte ermächtigt, aufgrund seiner Kenntnisse und seinem freien Ermessen die Beschaffenheit und Zusammensetzung des Depots zu verändern, indem er per Kasse oder auf Termin Wertschriften, Fremdwährungen, Edelmetalle, Optionen verkauft oder kauft.  
Referenzwährung
Unter Referenzwährung sei die Währung gemeint, in welcher die Erträge der Anlagen während eines spezifischen Zeitraumes gemessen werden. Es handelt sich hierbei um die Basiswährung, wobei allerdings Anlagen in anderen Währungen nicht ausgeschlossen sind.
□  CHF

□  USD

□  EURO
□  GBP

□  JPY    

 □ ___________ 
Struktur des Portefeuilles
Es werden folgende Zusammensetzungen des Portefeuilles vorgeschlagen, unterteilt nach Risiko und erwartetem Erfolg und nach unterschiedlichen Anlagezielen gekennzeichnet. Die Portefeuillezusammensetzungen werden periodisch auf Effizienz und Angemessenheit überprüft, und wenn nötig angepasst. Die jeweiligen Zusammensetzungen des Portefeuilles müssen der persönlichen Situation des Kunden entsprechen. 
Die Struktur des Portefeuilles kann aufgrund Ihrer Bedürfnisse angepasst werden
	
	Risikoprofil
	Ziel der Anlage 
	Anlagestrategie

	□
	Sehr niedrig
	Beibehaltung des realen Vermögenswertes  während der einzelnen Jahre mit minimalen Schwankungen 

	Anlage in Obligationen mit kurzer Laufzeit und Investitionen auf dem Geldmarkt (Treuhandanlagen, Fonds, ETF usw.),  Emittent mit hohem Rating. Geringes Währungsrisiko.


	□
	Niedrig
	Mittelfristiger (drei – fünf Jahre) Zuwachs des realen Vermögenswertes mit mässigen Kursschwankungen 
	Anlage in Obligationen mit kurzer, mittlerer und langer Laufzeit und Obligationenprodukte ( Fonds , ETF, Obligationen-Hedge Funds). 

Anlage in kotierte Aktien, Aktienfonds, ETF und Hedge Funds und anderen Aktiengeschäften bis maximal 20% des Vermögens. Anlage in anderen als der Referenzwährung nicht höher als 30%. 


	□
	Mittel
	Langfristiger (mehr als fünf Jahre)  Zuwachs des realen Vermögenswertes mit Schwankungen mittleren Ausmasses 

	Anlage in Obligationen mit kurzer, mittlerer und langer Laufzeit und Obligationenprodukte ( Fonds , ETF, Obligationen-Hedge Funds). 

Anlage in kotierte Aktien, Aktienfonds, ETF und Hedge Funds und anderen Aktiengeschäften bis maximal 50% des Vermögens. Anlage in anderen als der Referenzwährung nicht höher als 50%. 


	□
	 Hoch
	Langfristiger namhafter Zuwachs des realen Vermögenswertes 
	Anlage in Obligationen mit kurzer, mittlerer und langer Laufzeit und Obligationenprodukte ( Fonds , ETF, Obligationen-Hedge Funds). 

Anlage in kotierte Aktien, Aktienfonds, ETF und Hedge Funds und anderen Aktiengeschäften bis maximal 100% des Vermögens.  

Die Anlage in Derivatgeschäfte, Optionen und Futures ist möglich, vorausgesetzt dass sie keine Hebelwirkung auf das Vermögen entfaltet. Anlage in anderen als der Referenzwährung nicht höher als 80%. 

	□
	Weiteres
	…………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


Die Verpfändung der Vermögenswerte des Auftraggebers ist 


□
erlaubt



□
verboten
Der Einsatz von Leverage-Out Mitteln ist  


□
erlaubt



□
verboten
Der Auftraggeber bestätigt, die nötigen Erklärungen betreffend der Beschaffenheit und Auswirkungen einer Verpfändung der Vermögenswerte wie auch des Leverage-Out erhalten zu haben und diese zu verstehen.
Falls Anweisungen oder besondere Instruktionen definiert werden, müssen diese in einem dafür vorgesehenen Besprechungsprotokoll mit dem Auftraggeber festgehalten werden. Das Protokoll ist von beiden Parteien zu unterzeichnen. 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, das vom Auftraggeber gewählte Anlageprofil zu respektieren. Eine vorübergehende Abweichung der Anlagestrategie von den obenerwähnten vereinbarten Zielen, die auf Bewegungen des Finanzmarktes zurückzuführen ist, ist erlaubt. Wenn diese Abweichung andauert, muss sie – soweit möglich – mit dem Auftraggeber diskutiert werden. Der Beauftragte handelt in jedem Fall im Interesse des Kunden.  

3.
Pflichten und Rechte des Beauftragten 
· Der Beauftragte übt die Tätigkeit bestmöglich nach seinen beruflichen Kenntnissen im Interesse des Auftraggebers aus, und beachtet die in der Praxis verlangte und durch die gültigen gesetzlichen Bestimmungen angeordnete nötige Sorgfalt.  

· Der Beauftragte übernimmt keine Haftung für Handlungen, Aufträge oder Unterlassungen anderer Beauftragter, die er auf Anweisung des Auftraggebers eingesetzt hat.  

· Der Beauftragte verpflichtet sich, strengste Verschwiegenheit über den Auftrag selbst wie auch über alle Umstände, die er im Zusammenhang mit der Auftragserfüllung erfährt, zu wahren. Insbesondere wird er den Namen des Auftraggebers Dritten gegenüber nicht erwähnen, es sei denn, im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen. 
· Der Beauftragte trifft die zweckdienlichen organisatorischen Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Können solche trotz Massnahmen nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden, weist der Beauftragte den Auftraggeber darauf hin.  
· Dem Beauftragten ist es untersagt:

 
a) das Umschichten von Depots des Auftraggebers vorzunehmen, ohne dass für dieses Handeln ein wirtschaftliches Interesse vorhanden ist (churning);


b) das Ausnützen der Kenntnisse aus Kundenaufträgen zur vorgängigen, gleichzeitigen oder unmittelbar danach anschliessenden Durchführung von gleichlaufenden Eigengeschäften (front, parallel and after running), ausser mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers.  
· Der Beauftragte garantiert, über eine angemessene Struktur zur Verwaltung der Vermögenswerte seiner Kundschaft zu verfügen, die eingesetzten finanziellen Produkte zu kennen sowie zu überprüfen, dass diese der von seinem Auftraggeber gewählten Anlagestrategie entsprechen.  
· Der Beauftragte informiert den Auftraggeber über die Risiken des von diesem gewählten Anlageprofils. Diese Information erfolgt mit der Übergabe der von der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) herausgegebenen Broschüre “Besondere Risiken im Effektenhandel”. 
· Der Beauftragte hat den Auftraggeber zu informieren über Veränderungen in der eigenen Struktur, welche die Interessen des Auftraggebers tangieren könnten,. 
· Der Beauftragte hat Anrecht auf eine angemessene Lohnentschädigung, wobei diese nicht in Konflikt mit seiner Treueverpflichtung gegenüber seinem Auftraggeber geraten darf. 
4.
Pflichten und Rechte des Auftraggebers
· Der Auftraggeber erklärt, alle Risiken zu übernehmen, die durch Ausführung von telefonisch erteilten Aufträgen entstehen.
· Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Beauftragten von jedem Schaden, der sich ohne dessen Verschulden aus der Abwicklung des vorliegenden Vertrages ergeben sollte, freizuhalten.
· Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass der Beauftragte im Rahmen des vorliegenden Vertrages unter Aufsicht gestellt ist. 
· Der Auftraggeber hat Anspruch auf regelmässige Information und bei Ersuchen um Auskunft über die Verwaltung  mittels Aushändigung einer Abrechnung, die mit den Depotauszügen der Banken  übereinstimmen muss. Allfällige Differenzen müssen begründet werden.
5.
Entschädigung des Beauftragten (Nicht anwendbare Paragraphen bitte streichen oder eliminieren)
5.1
Direkte Lohnentschädigung 

Der Aufttraggeber gewährt dem Beauftragten für seine Verwaltungs- und Beratungsdienste eine vierteljährliche/halbjährliche/jährliche (nicht Zutreffendes streichen) Kommission von ____________________ (maximal 1.5% p.a.), berechnet auf dem bestehenden Vermögen am Ende jeder Abrechnungsperiode.  

oder

Der Auftraggeber gewährt dem Beauftragten für seinen Verwaltungs- und Beratungsdienst eine vierteljährliche/halbjährliche/jährliche (nicht Zutreffendes streichen) Kommission im Wert von  ____________________ % (maximal 20 %) des Vermögenszuwachses, unter Berücksichtigung der Einzahlungen und Abhebungen sowie unter Verrechnung der noch nicht in Rechnung gestellten Vorjahresverluste.

oder

Der Auftraggeber gewährt dem Beauftragten für seine Verwaltungs- und Beratungsdienste eine vierteljährliche/halbjährliche/jährliche (nicht Zutreffendes streichen) Kommission von  ____________________ (maximal 1 % p.a.), berechnet auf dem bestehenden Vermögen am Ende jeder Abrechnungsperiode und von  __________________ % (maximal 10 %) des Vermögenszuwachses, unter Berücksichtigung der Einzahlungen und Abhebungen sowie unter Verrechnung der noch nicht in Rechnung gestellten Vorjahresverluste. 

oder

Allfällige besondere Abmachungen sind möglich, jedoch unter Punkt 7 des vorliegenden Vertrages ausführlich darzulegen und von beiden Parteien mittels Unterschrift zu bestätigen. 
5.2 
Indirekte Lohnentschädigung 

Zusätzlich zum Honorar anerkennt der Auftraggeber, dass alle eventuellen Skonti, Erfolgsbeteiligungen, Prämien (finders fees) und jede andere Leistung seitens von Dritten während der ganzen Vertragsdauer ausschliesslich dem Beauftragten zugute kommen. Der Auftraggeber verzichtet rechtsgültig und ohne Vorbehalt auf zukünftige Abrechnungen und erachtet die diesbezüglich bereits erhaltenen Informationen als ausreichend, und dies bis zu einer Höhe der von Dritten erhaltenen Vergütungen von  ..........%  der Werte, die Gegenstand des Auftrages sind, Wird diese Schwelle überschritten, fällt der übersteigende Betrag an den Auftraggeber. Vorbehalten bleibt das Recht des Auftraggebers, vom Beauftragten eine Abrechnung über die diesem zugesprochenen Erfolgsbeteiligungen zu verlangen, sofern eine solche Abrechnung möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, angesichts des Ausmasses der erhaltenen Summe. 

oder

Zusätzlich zum Honorar anerkennt der Auftraggeber, dass alle eventuellen Skonti, Erfolgsbeteiligungen, Prämien (finders fees) und jede andere Leistung seitens von Dritten während der ganzen Vertragsdauer ausschliesslich dem Beauftragten zugute kommen, der diesbezüglich den Auftraggeber in regelmässigen Abständen über die unter diesem Titel empfangenen Summen mittels schriftlicher Abrechnung informieren wird.  

oder

Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass der Beauftragte keine Vergütungen von Dritten empfängt. 

Allfällige Auslagen sind separat zu vergüten. 

Bei Ausführung separater Arbeiten so wie beispielsweise Sonderabrechnungen, Ausarbeitung von Analysen, Berechnungen usw. stellt der Beauftragte eine Summe von Franken ___________________________ in Rechnung/wendet der Beauftragte einen Stundenansatz von _______________________________  an (nicht Zutreffendes streichen).

6.
Allgemeine Bestimmungen 
6.1
Sofern der Auftraggeber den Auftrag widerruft, muss er gleichzeitig alle laufenden Pendenzen regeln, insbesondere die dem Beauftragten zustehende Lohnentschädigung begleichen.  Er muss zudem dem Beauftragten eine Entlastungserklärung und Garantie ausstellen, dass er ihn schadlos hält gegenüber Forderungen Dritter,  die sich aus der Vermögensverwaltung ergeben.

Solange der Auftraggeber diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, kann der Beauftragte das Retentionsrecht ausüben. 
6.2
Der Beauftragte, der Kenntnis hat oder den begründeten Verdacht hegt, dass Vermögenswerte, die Gegenstand einer Geschäftsbeziehung sind, im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen gemäss Art. 305bis StGB, aus einem Verbrechen herrühren oder der Verfügungsmacht einer  kriminellen Organisation unterliegen (Art 260 Ziff. 1 StGB), sowie der Terrorfinanzierung dienen  (Art. 260 quinquies Abs. 1), muss diese Vermögenswerte sperren lassen (Art. 10 GwG) und unverzüglich die Meldestelle für Geldwäscherei informieren (Art. 9 GwG). 

Dem Beauftragten erwächst für Handlungen oder Unterlassungen, die sich in diesen Fällen und unter solchen Umständen ergeben, keinerlei persönliche Verantwortung.
6.3
Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und gilt als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann aber jederzeit von beiden Parteien mit eingeschriebenem Brief oder mittels persönlicher, mündlicher Benachrichtigung gekündigt werden. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Beauftragten – wenn nötig – mitzuteilen, wem die Wertschriften und die flüssigen Mittel zu überweisen sind. Sollte der Beauftragte innert zwei Monaten nach Bekanntgabe der Vertragskündigung nicht im Besitze dieser Anweisungen sein, ist er berechtigt, dem Auftraggeber diese Titel und die flüssigen Mittel zu überweisen. Ferner wird für die Auflösung des vorliegenden Vertrages auf die in Art. 36 Abs. 3 des Reglements der OAD FCT enthaltenen Ausführungen verwiesen.  
Der Auftraggeber ersetzt dem Beauftragten alle gemäss Paragraph 5 noch nicht bezahlten Beträge gegen Aushändigung der Wertschriften oder der Abtretungserklärung derselben sowie ebenfalls gegen Aushändigung der flüssigen Mittel. 
6.4 
(Nicht zu berücksichtigen, sofern es sich um einen neuen Kunden handelt)

Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages werden automatisch alle vorangehenden Verfügungen widerrufen. Der Auftraggeber entlastet den Beauftragen ebenfalls weitmöglichst für dessen eventuelles Wirken bis zur Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages, einschliesslich für die von diesem entgegengenommenen Vergütungen, die von Dritten direkt oder indirekt unter dem Titel Skonti, Erfolgsbeteiligungen, Prämien (finders fees) und/oder Anderem diesem zugeflossen sind, und verzichtet somit rechtsgültig und ohne Vorbehalt auf die Herausgabe weiterer besonderer Abrechnungen, sondern betrachtet vielmehr die bereits erhaltenen diesbezüglichen Auskünfte als ausreichend. 
6.5.
Alle weiteren im vorliegenden Vertrag nicht behandelten Punkte unterliegen den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. Für Streitigkeiten bezüglich der Interpretation und Ausführung des vorliegenden Vertrages gilt ausschliesslich schweizerisches Recht, mit Gerichtsstand in ________________________
7.
Besondere Bestimmungen:


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………

Der Kunde bestätigt, vom Beauftragten alle nötigen  Erklärungen zu Eigenschaften und Risiken des von ihm gewählten Profils sowie eine Kopie der Broschüre “Besondere Risiken im Effektenhandel”, herausgegeben von der SBVg (und auch auf der Internetseite  der Vereinigung publiziert), erhalten zu haben und nimmt zur Kenntnis, dass auf der Internetseite der Vereinigung unter der Adresse www.oadfct.ch die Verhaltensregeln frei abruf- und konsultierbar sind. 
Ausgestellt in zwei Exemplaren, jeweils eines pro Partei 
Ort und Datum
Unterschrift des Auftraggebers
Unterschrift des Beauftragten
SOFERN DER AUFTRAGGEBER EINE REINE SITZGESELLSCHAFT IST (Es steht im Ermessen des Verwalters,  auch nur eine Kopie des Auftrages von der wirtschaftlich Berechtigten Person unterzeichnen zu lassen)
Zur Kenntnisnahme und Genehmigung: 
Unterschrift des wirtschaftlich Berechtigten 
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